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Abteilung Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
Stand: März 2010 

 

 

Landkreis Mittelsachsen 

Landratsamt 

Zurück an: 
Landratsamt Mittelsachsen 
Lebensmittelüberwachungs-  
und Veterinäramt 
Am Landratsamt 3 

09648 Mittweida 
Anmeldeformular 

des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes Mittelsachsen 

Art der Meldung Anmeldung  Aktualisierung Abmeldung 
  

Betriebsart Lebensmittelbetriebsarten1 (einschl. Bedarfsgegenstände, Kosmetik, Tabakerzeugnisse,…) 
  Hersteller von ……………………………………………………… 

Abpacker von ……………………………………………………… 
Lebensmittellager für …………………………………………….. 
Transporteur von …………………………………………………. 
Großhändler für …………………………………....................... 
Einzelhandelseinrichtung: ………………………………………. 
Direktvermarktung von ………………………………………….. 
Gaststätte Imbisseinrichtung 
Kantine/Küche Volksfest/Vereinsfest/Markt/etc. 
Sonstige: …………………………………………………………… 

Gewerbliche Arbeit mit Tieren2 
 Zirkus Zoohandlung 

Tierausstellung 
Tierheilpraktiker 
Besamer 

Zucht/Handel/Tierpension 
Hufschmiede, Klauenschneider 
Reit- und/oder Fahrbetrieb 

Sonstige: …………………………………………………………… 

Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte 

Name: 
 
Straße:  
PLZ/Ort: 

…………………………………………………... Telefon: 
Mobiltel.:  
Fax: 
E-Mail: 

.................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 

Kontaktdaten des Lebensmittelunternehmers/Tierhalters bzw. Veranstalters 

Name: 
Vorname: 
Straße:  
PLZ/Ort: 

…………………………………………………... Telefon: 
Mobiltel.:  
Fax: 
E-Mail: 

.................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 
…………………………………………………... .................................................. 

Vornutzung der Betriebsstätte 
 
 
 

Allgemeine Beschreibung der Tätigkeit  
 
 
 

Angaben zum Produktsortiment Angaben zu Tieren (z. B. Art, Anzahl,….) 

 
 
 
 

 

Bei Veranstaltungen: 

Beginn  Datum: ………………… Ende  Datum: ………………… 
Uhrzeit: ………………… Uhrzeit: ………………… 

Unterschrift 

Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift. 
 
 

-------------------------------------------- 
Ort, Datum 

 
 

---------------------------------------------------- 
Unterschrift Lebensmittelunternehmer/Tierhalter/Veranstalter 
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Hinweise: 
 
1. Anmerkungen zu Lebensmittelbetrieben 
 
Alle Lebensmittelunternehmer sind verpflichtet, sich bei dem zuständigen Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinäramt (LÜVA) zwecks Registrierung zu melden [Art. 6 VO (EG) Nr. 852/2004 sowie Art. 4 VO (EG) 
Nr. 853/2004]. Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, hat die Meldung für 
jeden Betrieb gesondert zu erfolgen. Änderungen der Daten sind dem LÜVA innerhalb eines Monats 
bekannt zu geben. 
 

Lebensmittelunternehmen sind alle Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem 
Vertrieb von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik und Tabakerzeugnissen zusammenhängende 
Tätigkeit ausführen [Art. 3 Ziff. 2 VO (EG) Nr. 178/2002]. Es spielt dabei keine Rolle, ob das „Unternehmen“ 
öffentlich oder privat ist und ob Gewinne erzielt werden oder nicht. 
 
2. Anmerkungen zu gewerblichen Arbeiten mit Tieren 
 
Das gewerbliche Züchten und Halten (auch Pensionen) von Wirbeltieren (außer landwirtschaftliche Nutz-
tieren), der gewerbliche Handel mit Wirbeltieren, gewerbliche Reit- oder Fahrbetriebe, das gewerbliche 
Zurschaustellen und das gewerbliche Schädlingsbekämpfen unterliegen nach § 11 des Tierschutzgesetzes 
der Erlaubnispflicht durch das LÜVA. Ohne diese Erlaubnis sind entsprechende Tätigkeiten untersagt und 
können somit gewerblich nicht durchgeführt werden. 
 
Zirkusgastspiele und Tierausstellungen sind zumindest nach § 4 der Viehverkehrsverordnung dem LÜVA 
anzuzeigen. Zum Teil unterliegen auch diese Tätigkeiten nach unterschiedlichen Rechtssetzungen der Er-
laubnispflicht durch das LÜVA. 
 
Personen, die Tierarzneimittel in Verkehr bringen ohne Tierarzt zu sein (Tierheilpraktiker, Besamer, Klauen-
pfleger, Hufschmiede, Tierbedarfshandel) sind nach § 67 des Arzneimittelgesetzes verpflichtet, diese Tätig-
keit dem LÜVA anzuzeigen. 
 
Für Fragen steht Ihnen das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Mittelsachsen gern zur Ver-
fügung.  
 
Landratsamt Mittelsachsen 
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
Am Landratsamt 3 
09648 Mittweida 
 
Tel. 03727 950-6234 
Fax 03727 950-6488 
E-Mail lueva@landkreis-mittelsachsen.de 
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